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Abschnitt  I 

Allgemeines 

§1 

Firma und Sitz 

 

Die  Gesellschaft ist eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas 
Europaea).  Die  Gesellschaft führt  die  Firma AUMOVIO  SE. 

Der  Sitz  der  Gesellschaft ist Frankfurt  am Main.  Ihre Dauer ist zeitlich nicht 
begrenzt. 

§ 2 

Gegenstand  des  Unternehmens 

Gegenstand  des  Unternehmens ist  die  Leitung sowie das Halten und 
Verwalten einer Gruppe von Unternehmen (einschließlich 
Gemeinschaftsunternehmen),  die  auf  den  folgenden Gebieten tätig sind 

a) die  Entwicklung,  die  Herstellung und  der  Vertrieb  von  Bauteilen, 
Systemkomponenten und kompletten Systemen für Fahrzeuge aller  Art, 

b) die  Herstellung oder Beschaffung  von  Rohstoffen,  die  bei  der  Fabrikation 
dieser Waren benötigt werden. 

Die  Gesellschaft kann auf  den in  Abs.  1  genannten Gebieten selbst tätig 
werden oder  den  Unternehmensgegenstand durch Tochter- und 
Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie kann ihre Tätigkeit auch auf 
einen Teil  der in  Abs.  1  genannten Tätigkeiten beschränken. 

Die  Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt,  die 
geeignet erscheinen,  den  Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu 
fördern, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung  von  Grundstücken, 
zur Errichtung  von  Zweigniederlassungen  an  allen Orten  des In-  und 
Auslandes, zur Beteiligung  an  anderen Unternehmen sowie zum Abschluss 
von  Interessengemeinschaftsverträgen und Unternehmensverträgen.  Die 
Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung 
zusammenfassen und sich auf  die  Leitung  der  Unternehmen oder 
Verwaltung  der  Beteiligung beschränken. Insbesondere ist  die  Gesellschaft 
berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher  Art  zu gründen, zu 
übernehmen, zu erwerben oder sich  an  solchen zu beteiligen.  Die 
Gesellschaft kann Beteiligungsgesellschaften gründen, Beteiligungen 
erwerben, strukturell veräпderп, unter einheitlicher Leitung 
zusammenfassen oder sich auf  die  Verwaltung  der  Beteiligung beschränken, 
Beteiligungen veräußern und ferner Unternehmens- sowie 
Kooperationsverträge jeder  Art  abschließen. 
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§3 

Bekanntmachungen und Informationsübermittlung 

Bekanntmachungen  der  Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger. Sofern gesetzlich zwingend eine andere 
Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt  an die  Stelle  des 
Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform. 

Informationen  an die  Inhaber zugelassener Wertpapiere  der  Gesellschaft 
können unter  den  gesetzlich vorgesehenen Bedingungen auch im Wege  der 
Datenfernübertragung übermittelt werden. 

Abschnitt  II 

Grundkapital und Aktien 

§4 

Grundkapital 

Das Grundkapital  der  Gesellschaft beträgt  EUR  250.127.477,50. Es  ist eingeteilt  in 
100.050.991  auf  den  Namen lautende Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 

§5 

Aktienurkunden 

Form und Inhalt  der  Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und 
Erneuerungsscheine setzt  der  Vorstand fest. Das gleiche gilt für 
Schuldverschreibungen und Zinsscheine. 

Die  Aktien können  in  Einzel-, Sammel- und Globalurkunden verbrieft 
werden.  Der  Anspruch  des  Aktionärs auf Verbriefung seiner Aktien und 
Gewinnanteile ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach  den 
Regeln erforderlich ist,  die an  einer Börse gelten,  an der die  Aktie zugelassen 
ist. 

Abschnitt  III 

Verfassung 

§6 

Organe 

Die  Gesellschaft hat ein dualistisches Leitungs- und Aufsichtssystem 
bestehend aus einem Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan 
(Aufsichtsrat). 

Organe  der  Gesellschaft sind 

a) der  Vorstand, 

b) der  Aufsichtsrat sowie 

(1) 

(2) 
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c)  die  Hauptversammlung. 

1. Der  Vorstand 

§7 

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

Der  Vorstand  der  Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern; im 
Übrigen bestimmt  der  Aufsichtsrat  die  Zahl  der  Mitglieder  des  Vorstands. 
Die  Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.  Der 
Aufsichtsrat ist berechtigt, ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden  des 
Vorstands zu ernennen. 

Die  Bestellung  von  Vorstandsmitgliedern,  der  Abschluss  der 
Anstellungsverträge und  der  Widerruf  der  Bestellung sowie  die  Änderung 
und Beendigung  der  Anstellungsverträge erfolgen durch  den  Aufsichtsrat. 

Der  Vorstand kann sich durch einstimmigen Beschluss eine 
Geschäftsordnung geben, wenn nicht  der  Aufsichtsrat eine 
Geschäftsordnung für  den  Vorstand erlässt. 

Die  Mitglieder  des  Vorstands werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum 
von  höchstens fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig. 

§ 9 

Leitung und Vertretung  der  Gesellschaft 

Der  Vorstand leitet  die  Gesellschaft  in  eigener Verantwortung.  Er  hat  die 
Geschäfte  der  Gesellschaft nach Maßgabe  der  Gesetze,  der  Satzung und  der 
Geschäftsordnung für  den  Vorstand zu führen. Unbeschadet  der 
Gesamtverantwortung  des  Vorstands leitet jedes Vorstandsmitglied  den  ihm 
durch  die  Geschäftsordnung zugewiesenen Geschäftsbereich selbständig. 

Die  Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 

Der  Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Mitglieder  des  Vorstands allgemein 
oder für  den  Einzelfall  von  dem Verbot  der  Mehrfachvertretung  des  §  181 
Alt.  2  BGB befreien; §  112  AktG bleibt unberührt. Im Übrigen wird  die 
Gesellschaft durch Prokuristen oder andere Zeichnungsberechtigte nach 
näherer Bestimmung  des  Vorstands vertreten. 

§9 

Beschlussfassung  des  Vorstands 

(1) Der  Vorstand beschließt  in der  Regel  in  Sitzungen. Auf Antrag eines 
Vorstandsmitglieds oder auf Anordnung  des  Vorsitzenden können Sitzungen 
auch  in  Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und 
einzelne Vorstandsmitglieder telefonisch oder mittels sonstiger 
elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) 
zugeschaltet werden;  in  diesen Fällen kann  die  Beschlussfassung im Wege 
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der  Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) erfolgen. 

Auf Antrag eines Vorstandsmitglieds oder auf Anordnung  des  Vorsitzenden 
kännen Beschlussfassungen auch außerhalb  von  Sitzungen schriftlich, 
mündlich, fernmündlich,  per  Telefax,  per  E-Mail oder mittels sonstiger 
gebräuchlicher Kommunikationsmittel,  in  Kombination  der  vorgenannten 
Formen sowie  in  Kombination  von  Sitzung und Beschlussfassung außerhalb 
einer Sitzung erfolgen. Sofern ein Mitglied  des  Vorstands nicht  an  einer 
solchen Beschlussfassung teilgenommen hat, soll  es  unverzüglich über  die 
gefassten Beschlüsse informiert werden. 

Ein aus nur zwei Personen bestehender Vorstand ist nur beschlussfähig, 
wenn alle, ein aus drei oder mehr Personen bestehender Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und 
mindestens  die  Hälfte  der  Mitglieder  an der  Beschlussfassung  in  einer  der in 
Abs.  1  oder  2  genannten Formen teilnehmen. Ein Vorstandsmitglied nimmt 
auch dann  an der  Beschlussfassung teil, wenn  es  sich bei  der  Abstimmung 
der  Stimme enthält. 

Der  Vorstand  soli  sich nach Kräften bemühen, alle  seine  Beschlüsse 
einstimmig zu fassen. Sollte keine Einstimmigkeit erreicht werden, wird  der 
Beschluss mit  der  einfachen Mehrheit  der  abgegebenen Stimmen gefasst, 
soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung oder  die  Geschäftsordnung 
andere Mehrheiten zwingend vorgeschrieben sind.  Die  Stimme  des 
Vorsitzenden  des  Vorstands gibt bei Stimmengleichheit  den  Ausschlag 
(Art. 50  Abs.  2  Satz  1  SE-VО). Besteht  der  Vorstand nur aus zwei 
Mitgliedern, kann er nur einstimmig beschließen. 

2. Der  Aufsichtsrat 

§  10 

Zusammensetzung  des  Aufsichtsrats 

(1) Der  Aufsichtsrat besteht aus sechzehn  (16)  Mitgliedern. Davon werden acht 
(8)  Mitglieder  von der  Hauptversammlung ohne Bindung  an  Wahlvorschläge 
bestellt. Weitere acht  (8)  Mitglieder werden auf Vorschlag  der  Arbeitnehmer 
von der  Hauptversammlung bestellt;  die  Hauptversammlung ist  an die 
Vorschläge zur  Wahl der  Arbeitnehmervertreter gebunden. Sieht eine 
geschlossene Vereinbarung über  die  Beteiligung  der  Arbeitnehmer  in der SE 
(§§  13  Abs.  1, 21  SEBG) ein abweichendes Bestellungsverfahren für  die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat vor, werden die 
Arbeitnehmervertreter abweichend  von  Satz  3  gemäß dem vereinbarten 
Verfahren bestellt. 

(2) Die  Bestellung erfolgt längstens für  die  Zeit bis zur Beendigung  der 
Hauptversammlung,  die  über  die  Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn  der  Amtszeit beschließt, längstens jedoch für fünf Jahre. 
Hierbei wird das Geschäftsjahr,  in  dem  die  Amtszeit beginnt, nicht 
mitgerechnet. Wiederbestellungen sind zulässig.  Die  Hauptversammlung 
kann bei  der Wahl der  Anteilseignervertreter bestimmen, dass  die  Amtszeit 

(2) 

(3) 

(4)  
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der  zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder (oder einzelner  von  ihnen) unter 
Beachtung  der  gesetzlichen Höchstgrenze zu abweichenden Zeitpunkten 
beginnt oder endet. 

Die  Bestellung  des  Nachfolgers eines vor Ablauf  der  Amtszeit 
ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für  den  Rest  der  Amtszeit  des 
ausgeschiedenen Mitglieds, soweit  die  Hauptversammlung nichts 
Abweichendes bestimmt. 

Mit  der  Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein 
Ersatzmitglied bestellt werden, welches  in den  Aufsichtsrat nachrückt, wenn 
das Aufsichtsratsmitglied vor dem Ablauf seiner Amtszeit aus dem 
Aufsichtsrat ausscheidet, ohne dass zuvor ein Nachfolger bestellt ist;  Abs.  1 
gilt entsprechend. Tritt ein Ersatzmitglied  an die  Stelle  des 
Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt mit Beendigung  der 
Hauptversammlung,  in der  eine Neuwahl für  den  Ausgeschiedenen 
stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf  der  Amtszeit  des  ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes sein Amt ohne Einhaltung einer Frist niederlegen. 
Jedes Mitglied  des  Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt 
auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden oder dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist 
von  vier Wochen niederlegen.  Der  Vorsitzende  des  Aufsichtsrats kann  die 
Frist abkürzen oder auf  die  Einhaltung  der  Frist verzichten. 

§ 11 

Vorsitzender und Stellvertreter 

Der  Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte  den  Vorsitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden, jeweils für  die  Dauer ihrer Wahlperiode. 

Scheidet  der  Vorsitzende  des  Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter im Laufe 
einer Wahlperiode aus diesem Amt aus, so ist unverzüglich eine Neuwahl 
vorzunehmen. Endet  die  Amtszeit  des  Vorsitzenden mit Ablauf einer 
Hauptversammlung, so erfolgt  die Wahl des  Aufsichtsratsvorsitzenden im 
Anschluss  an  diese Hauptversammlung  in  einer ohne besondere Einberufung 
stattfindenden Sitzung  des  Aufsichtsrats.  In  dieser Sitzung kann auch  der 
Stellvertreter gewählt werden. 

Der  stellvertretende Vorsitzende  des  Aufsichtsrats hat nur dann  die 
gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten  des  Vorsitzenden, 
wenn dieser verhindert ist.  Der  Stellvertreter kann mit seiner Stímme nur 
dann entsprechend dem Vorsitzenden gemäß §  13  Abs.  б  den  Ausschlag 
geben, sofern dieser ein Vertreter  der  Anteilseigner ist. 

(3) 

(4)  
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§ 12 

Einberufung 

Die  Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 
unter Angabe  der  einzelnen Gegenstände  der  Tagesordnung einberufen, so oft das 
Gesetz oder  die  Geschäfte  es  erfordern.  Die  Einberufung kann schriftlich, 
fernmündlich,  in  Textform oder  in  jeder sonst gesetzlich zulässigen Form erfolgen. 
Siе soll unter Einhaltung einer Frist  von  zwei Wochen erfolgen.  In  dringenden Fällen 
kann  die  Einberufungsfrist abgekürzt werden. 

§ 13 

Sitzungen  des  Aufsichtsrats und Besci4l'ь:S$fasѕ0..`::у 

Der  Vorsitzende  des  Aufsichtsrats -- und im Falle seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter - leitet  die  Sitzung.  Er  bestimmt  die  Reihenfolge,  in der die 
Gegenstände  der  Tagesordnung behandelt werden, sowie  die Art  und  die 
Reihenfolge  der  Abstimmungen.  Er  kann zulassen, dass einzelne Mitglieder 
des  Aufsichtsrats  an  einer Sitzung im Wege  der  Telefon- oder 
Videokonferenz teilnehmen oder ihre Stimme innerhalb einer  von  ihm 
bestimmten angemessenen Frist nachträglich schriftlich abgeben. Ferner 
kann  der  Vorsitzende  des  Aufsichtsrats anordnen, dass Sitzungen  des 
Aufsichtsrats  in  Form einer Telefon- oder Videokonferenz abgehalten 
werden und dass  in  diesen Fällen auch  die  Beschlussfassung oder  die 
Stimmabgabe auf diese  Art  und Weise erfolgt.  Die  Aufsichtsratsmitglieder 
können einer solchen Form  der  Beschlussfassung nicht widersprechen. 
Mitglieder  des  Aufsichtsrats,  die per  Telefon- oder Videokonferenz  an  einer 
Sitzung teilnehmen, gelten als anwesend. 

Der  Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem 
Ermessen aufheben oder verlegen.  Er  bestellt  den  Protokollführer und 
entscheidet Ober  die  Hinzuziehung  von  Sachverständigen und 
Auskunftspersonen zur Beratung Ober einzelne Gegenstände  der 
Tagesordnung. 

Der  Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen sind und mindestens  die  Hälfte  der  Mitglieder, aus denen er 
insgesamt zu bestehen hat,  an der  Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mitglied 
nimmt auch dann  an der  Beschlussfassung teil, wenn  es  sich  in der 
Abstimmung  der  Stimme enthält. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder 
können dadurch  an der  Beschlussfassung teilnehmen, dass sie durch andere 
Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen.  Die 
schriftliche Stimmabgabe kann auch  per  Telefax oder sonstige Mittel  der 
Telekommunikation erfolgen. 

Sind  bei einer Beschlussfassung nicht sämtliche Aufsichtsratsmitglieder 
anwesend und lassen  die  fehlenden Aufsichtsratsmitglieder nicht schriftliche 
Stimmabgaben überreichen, so ist  die  Beschlussfassung auf Antrag  von 
mindestens zwei anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern zu vertagen. Im Falle 
einer Vertagung findet  die  erneute Beschlussfassung, sofern keine 
besondere Aufsichtsratssitzung einberufen wird,  in der  nächsten 
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в 



turnusmäßigen Sitzung statt. Ein nochmaliges Minderheitsverlangen auf 
Vertagung ist bei  der  erneuten Beschlussfassung nicht zulässig. 

Nimmt  der  Aufsichtsratsvorsitzende  an der  Sitzung teil oder befindet sich 
ein anwesendes Aufsichtsratsmitglied im Besitz seiner schriftlichen 
Stimmabgabe im Sinne  des  §  108  Abs.  3  Satz  1  und  2  AktG, so findet  Abs.  4 
keine Anwendung, wenn  die  gleiche Anzahl  von  Anteilseigner- und 
Arbeitnehmervertretern persönlich anwesend ist oder durch schriftliche 
Stimmabgabe  an der  Beschlussfassung teilnimmt oder wenn eine etwaige 
Ungleichheit dadurch aufgehoben wird, dass sich einzelne 
Aufsichtsratsmitglieder nicht  an der  Beschlussfassung beteiligen. 

Beschlüsse  des  Aufsichtsrats bedürfen  der  Mehrheit  der  abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht gesetzlich andere Mehrheiten vorgeschrieben sind. 
Das gilt auch für Wahlen. Bei Stimmengleichheit gibt  die  Stimme  des 
Vorsitzenden  den  Ausschlag. 

Beschlüsse können außerhalb  von  Sitzungen durch schriftliche, mündliche, 
fernmündliche,  in  Textform oder durch sonstige Mittel  der 
Telekommunikation übermittelte Stimmabgabe gefasst werden, wenn  der 
Aufsichtsratsvorsitzende dies im Einzelfall bestimmt. Die 
Aufsichtsratsmitglieder können einer solchen Form  der  Beschlussfassung 
nicht widersprechen. 

Über Sitzungen  des  Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen,  die der 
Aufsichtsratsvorsitzende zu unterzeichnen hat. 

§ 14 

Zustimmungsvorbehalte 

Der  Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte,  die  ihm durch Gesetz und 
die  Satzung zugewiesen werden. 

Die  folgenden Geschäfte und Maßnahmen bedürfen  der  vorherigen 
Zustimmung  des  Aufsichtsrats: 

a) Jahresplanung und jährliche Investitionspläne für Sach- und 
Finanzinvestitionen; 

b) Schließung  von  Betriebsstätten oder Teilbetrieben, wenn mehr als  500 
Arbeitnehmer  von der  Maßnahme betroffen werden; 

c) Erwerb oder Veräußerung  von  oder sonstige Verfügung über Tochter-
und Beteiligungsunternehmen und Beteiligungen  an  anderen 
Unternehmen sowie Erwerb oder Veräußerung  von  oder sonstige 
Verfügung über Geschäftsbereiche, Betriebe oder Teile davon, wenn  der 
Wert im Einzelfall  EUR  50  Mio. übersteigt. Ausgenommen sind 
Geschäfte,  an  denen nur  die  Gesellschaft und Tochterunternehmen 
beteiligt sind; 

d) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, 
grundstücksgleichen Rechten und Rechten  an  Grundstücken, soweit 
diese Vorgänge nicht ausdrücklich im genehmigten  Plan  für 
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(з) 

(4)  

(5) 

(i)  

(2) 

(i) 

(2) 

Sachinvestitionen erfasst sind und  den  Betrag  von  EUR  50  Mio. 
übersteigen. Ausgenommen sind Geschäfte,  an  denen nur  die 
Gesellschaft und Tochterunternehmen beteiligt sind; 

e)  Abschluss, wesentliche Änderung und Beendigung von 
Unternehmensverträgen (§§  291 f.  AktG). 

Der  Aufsichtsrat kann über  die in  Abs.  2  genannten Geschäfte und 
Maßnahmen hinaus  in der  Geschäftsordnung für  den  Vorstand oder  den 
Aufsichtsrat oder durch Beschluss weitere Arten  von  Geschäften und 
Maßnahmen  von  seiner Zustimmung abhängig machen. 

Der  Aufsichtsrat kann  die  Zustimmung zu einem bestimmten Kreis  von 
Geschäften widerruflich allgemein oder für  den  Fall, dass das einzelne 
Geschäft bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus erteilen. 

Der  Vorstand wird dafür Sorge tragen, dass  die in  Abs.  2  genannten 
Maßnahmen bei Tochter- und Beteiligungsunternehmen  in  angemessenem 
Umfang ebenfalls einer Zustimmung  des die  Geschäftsführung 
überwachenden Organs bedürfen. 

§ 15 

Ausschüsse 

Der  Aufsichtsrat kann nach Maßgabe  der  gesetzlichen Vorschriften aus 
seiner Mitte Ausschüsse bilden. Aufgaben, Zusammensetzung, Befugnisse 
und Verfahren  der  Ausschüsse bestimmt  der  Aufsichtsrat.  Den  Ausschüssen 
können, soweit gesetzlich zulässig, auch entscheidende Befugnisse  des 
Aufsichtsrats übertragen werden.  Der  Ausschuss kann aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden wählen, wenn nicht  der  Aufsichtsrat einen Vorsitzenden 
bestimmt. Für Beschlussfassungen  in den  Ausschüssen gelten §  13  Abs.  б 
Satz  1  und  2  sowie  Abs.  7  entsprechend, soweit nicht zwingende gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen. 

Der  Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen  des  Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse  die  zur Durchführung ihrer Beschlüsse erforderlichen 
Willenserklärungen abzugeben. 

§ 16 

Vergütung 

Die  Mitglieder  des  Aufsichtsrats erhalten außer dem  Ersatz  ihrer baren 
Auslagen und einer ihnen für  die  Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden 
Umsatzsteuer eine im letzten Monat  des  Geschäftsjahres zahlbare feste 
Grundvergütung  von  je  EUR  100.000  jährlich. Abweichend  von  Satz  1 
beträgt  die  feste Grundvergütung für  den  Vorsitzenden  des  Aufsichtsrats 
EUR  300.000  und für  den  stellvertretenden Vorsitzenden  des  Aufsichtsrats 
EUR  150,000. 

Der  Vorsitzende und  die  anderen Mitglieder  des  Präsidialausschusses,  des 
Prüfungsausschusses und  des  Technologieausschusses erhalten eine 
erhöhte Vergütung.  Der  Vorsitzende und  die  Mitglieder anderer als  der in 

10 



Satz  1  genannten Ausschüsse erhalten keine erhöhte Vergütung.  Der 
Vorsitzende  des  Präsidialausschusses erhält  EUR  50.000, der  Vorsitzende 
des  Prüfungsausschusses erhält  EUR  100.000  und  der  Vorsitzende  des 
Technologieausschusses erhält  EUR  40.000  zusätzlich zu  der  festen 
Grundvergütung nach  Abs.  1.  Jedes andere Mitglied  des 
Präsidialausschusses erhält für  die  Tätigkeit  EUR  50.000,  jedes andere 
Mitglied  des  Prüfungsausschusses erhält für  die  Tätigkeit  EUR  50.000  und 
jedes andere Mitglied  des  Technologieausschusses erhält für  die  Tätigkeit 
EUR  20.000  zusätzlich zu  der  festen Grundvergütung nach  Abs.  1.  Eine 
erhöhte Vergütung nach diesem Absatz fällt nur  an,  wenn  der  jeweilige 
Ausschuss im Geschäftsjahr getagt hat. Soweit ein Mitglied  des  Aufsichtsrats 
mehr als eine Funktion ausübt, für  die  eine erhöhte Vergütung nach diesem 
Absatz vorgesehen ist, bestimmt sich  seine  Vergütung nach sämtlichen  von 
ihm ausgeübten Funktionen. Soweit ein Mitglied  des  Aufsichtsrats  die 
Funktion  des  Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse ausübt, für  die  eine 
erhöhte Vergütung nach Satz  3  vorgesehen ist, gilt Satz  б  mit  der  Maßgabe, 
dass nur  die am  höchsten vergütete  Position  als Vorsitzender eines 
Ausschusses gemäß Satz  3  vergütet wird,  die  weiteren Positionen als 
Vorsitzender eines Ausschusses dagegen gemäß  der  entsprechenden 
Vergütung eines anderen Mitglieds  des  jeweiligen Ausschusses nach Satz  4 
vergütet werden. 

Jedes Mitglied erhält ein Sitzungsgeld  von  EUR  1.000  für jede 
Aufsichtsratssitzung,  an der  das Mitglied persönlich teilnimmt.  Dies  gilt 
entsprechend für  die  persönliche Teilnahme  an  Ausschusssitzungen, sofern 
nicht  am  gleichen Tage eine Aufsichtsratssitzung oder eine weitere 
Ausschusssitzung, für  die  das Mitglied bereits ein Sitzungsgeld erhalten hat, 
stattfinden. Als persönliche Teilnahme  an  einer Sitzung gilt auch  die 
Teilnahme  an  einer  per  Telefon- oder Videokonferenz abgehaltenen Sitzung 
bzw.  die  Teilnahme  per  Telefon- oder Videokonferenz. 

Beginnt oder endet das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds oder  die  mit einer 
erhöhten Vergütung versehene Funktion im Laufe eines Geschäftsjahres, 
erhält das Aufsichtsratsmitglied  die  Vergütung bzw.  die  erhöhte Vergütung 
zeitanteilig. 

Die  Gesellschaft kann auf ihre Kosten für  die  Mitglieder  des  Aufsichtsrats 
eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abschließen. Sie enthält 
einen angemessenen Selbstbehalt. 

3. Die  Hauptversammlung 

§  17 

Ort  der  Hauptversammlung 

Die  Hauptversammlung findet  am  Sitz  der  Gesellschaft,  an  einem deutschen 
Börsenplatz oder  in  einer deutschen Stadt mit mehr als  150.000  Einwohnern statt. 
lm  Fall einer virtuellen Hauptversammlung findet Satz  1  keine Anwendung. 

(3) 

(4)  

(5) 
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§ 18 

Einberufung  der  Hauptversammlung 

(1) Soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, wird  die 
Hauptversammlung mindestens  30  Tage vor dem Tage  der  Versammlung 
einberufen. Dabei sind  der Tag der  Hauptversammlung und  der Tag der 
Einberufung nicht mitzurechnen.  Die  Einberufungsfrist verlängert sich um 
die  Tage  der  Anmeldefrist (§  19  Abs.  1  Satz  2). 

(2) Der  Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass  die  Hauptversammlung ohne 
physische Präsеnz  der  Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  am  Ort  der 
Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung).  Die 
Ermächtigung gilt für Hauptversammlungen,  die in  einem Zeitraum  von  fünf 
Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung  in  das Handelsregister 
der  Gesellschaft abgehalten werden. 

§ 19 

Voraussetzungen fиr  die  Teilnahme und  die  Stimmrechtsausübung 

Zur Teilnahme  an der  Hauptversammlung und zur Ausübung  des 
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt,  die  im Aktienregister  der 
Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben.  Die 
Anmeldung muss  der  Gesellschaft unter  der in der  Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor  der  Hauptversammlung 
zugehen.  Der  Vorstand kann  in der  Einberufung  der  Hauptversammlung eine 
kürzere,  in  Tagen zu bemessende Anmeldefrist vorsehen.  Der  Vorstand ist 
ermächtigt,  die  Einzelheiten  der  Anmeldung zur Teilnahme  an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung  des  Stimmrechts festzulegen. Diese 
Einzelheiten werden mit  der  Einberufung  der  Hauptversammlung bekannt 
gemacht. 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.  Die 
Erteilung  der  Vollmacht, ihr Widerruf und  der  Nachweis  der 
Bevollmächtigung gegenüber  der  Gesellschaft bedürfen  der  Textform, wenn 
in der  Einberufung  der  Hauptversammlung nicht eine Erleichterung 
bestimmt wird.  Die  Einzelheiten für  die  Erteilung  der  Vollmachten, ihren 
Widerruf und ihren Nachweis gegenüber  der  Gesellschaft werden mit  der 
Einberufung  der  Hauptversammlung bekannt gemacht. §  135  AktG bleibt 
unberührt. 

Der  Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre auch ohne selbst vor Ort 
anwesend oder vertreten zu sein  an der  Hauptversammlung teilnehmen und 
sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege 
elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme).  Er  ist 
dabei auch ermächtigt,  die  Einzelheiten  des  Verfahrens zu regeln.  Die 
Einzelheiten werden mit  der  Einberufung  der  Hauptversammlung bekannt 
gemacht.  Die  Teilnahme  von  Mitgliedern  des  Aufsichtsrats  an der 
Hauptversammlung darf  in  Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
im Wege  der  Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn das betreffende 
Aufsichtsratsmitglied  an der  physischen Teilnahme  am  Ort  der 

(1) 

(2) 

(3)  
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Hauptversammlung verhindert ist, das Aufsichtsratsmitglied seinen 
Wohnsitz im Ausland hat, eine Anwesenheit  am  Ort  der  Hauptversammlung 
mit einer unangemessen langen Reisedauer verbunden wäre oder wenn  die 
Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz  der  Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  am  Ort  der 
Hauptversammlung abgehalten wird. 

(4) Der  Vorstand kann darüber hinaus vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, 
auch ohne  an der  Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege 
elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl).  Er  kann  die 
Einzelheiten  des  Verfahrens regeln, insbesondere  die  Stimmabgabe auf 
einen Übermittlungsweg beschränken sowie eine Frist für  die  Abstimmung 
per  Briefwahl festlegen. Diese Einzelheiten werden mit  der  Einberufung  der 
Hauptversammlung bekannt gemacht. 

§ 20 

Ablauf  der  Hauptversammlung 

Den  Vorsitz  in der  Hauptversammlung führt  der  Versammlungsleiter.  Dies 
ist  der  Vorsitzende  des  Aufsichtsrats oder, im Falle seiner Verhinderung, ein 
anderes  von  ihm zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied  der  Aktionäre oder 
ein  von  ihm zu bestimmender Dritter. Für  den  Fall, dass weder  der 
Vorsitzende noch ein  von  ihm bestimmtes Mitglied  des  Aufsichtsrats noch 
ein  von  ihm bestimmter Dritter  den  Vorsitz übernimmt, wird  der 
Versammlungsleiter durch  die in der  Hauptversammlung anwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder  der  Aktionäre mit einfacher Mehrheit  der  Stimmen 
gewählt. 

Der  Versammlungsleiter leitet  die  Versammlung.  Er  bestimmt  die 
Reihenfolge,  in der die  Gegenstände  der  Tagesordnung verhandelt werden, 
sowie  die Art  und Reihenfolge  der  Abstimmung.  Er  ist ermächtigt, das Frage-
und Rederecht  des  Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, 
insbesondere zu Beginn oder während  der  Hauptversammlung einen zeitlich 
angemessenen Rahmen für  den  Hauptversammlungsverlauf,  den  einzelnen 
Tagesordnungspunkt oder  den  einzelnen Frage- und Redebeitrag zu setzen 
sowie einen Zeitpunkt für  den  Beginn  der  Abstimmung über einen oder 
mehrere Tagesordnungspunkte zu bestimmen. 

Wenn  dies in der  Einladung angekündigt ist, kann  der  Versammlungsleiter 
die  teilweise oder vollständige Bild- oder Tonübertragung sowie - 
aufzeichnung  der  Hauptversammlung Ober elektronische Medien  in  einer 
von  ihm zu bestimmenden Weise zulassen.  Die  Übertragung kann auch  in 
einer  der  Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang gewährenden Weise 
erfolgen. 

§  21. 

Beschlussfassung 

(1) Jede Stückaktie gewährt  in der  Hauptversammlung eine Stimme. 

(1) 

(2) 

(3) 
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Die  Beschlüsse  der  Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit  der 
abgegebenen Stimmen gefasst, sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften oder dieser Satzung eine höhere Mehrheit erforderlich ist. 
Soweit das Gesetz für Beschlüsse  der  Hauptversammlung außer  der 
Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt, soweit 
gesetzlich zulässig,  die  einfache Mehrheit  des  bei  der  Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals. Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 
entgegenstehen, bedarf  es  für Satzungsänderungen einer Mehrheit  von  zwei 
Dritteln  der  abgegebenen gültigen Stimmen bzw., sofern mindestens  die 
Hälfte  des  Grundkapitals vertreten ist,  der  einfachen Mehrheit  der  gültigen 
abgegebenen Stimmen. Das  in  §  103  Abs.  1  Satz  2  AktG vorgesehene 
Mehrheitserfordernis für  die  Abberufung  von  Aufsichtsratsmitgliedern bleibt 
unberührt. 

Satzungsänderungen,  die  nur  die  Fassung betreffen, können vom 
Aufsichtsrat vorgenommen werden. 

Abschnitt  IV 

Jahresabschluss und Gewinnverteilung 

§  22 

Jahresabschluss 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Der  Vorstand hat alljährlich innerhalb  der  gesetzlichen Frist  den 
Jahresabschluss und  den  Lagebericht sowie, soweit gesetzlich 
vorgeschrieben,  den  Konzernabschluss und  den  Konzernlagebericht für das 
vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglich 
dem Abschlussprüfer und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat  der 
Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzulegen,  den  er  der 
Hauptversammlung für  die  Verwendung  des  Bilanzgewinns machen will. 
§§  298  Abs.  2  uпd  315  Abs.  5  HGB bleiben unberührt. 

Der  Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Vorlagen 
seinen Bericht dem Vorstand abzugeben. Geschieht  dies  nicht fristgemäß, 
so hat  der  Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich eine weitere Frist  von 
höchstens einem Monat zu setzen. Wird  der  Aufsichtsratsbericht dem 
Vorstand auch vor Ablauf dieser weiteren Frist nicht zugeleitet, so gilt  der 
Jahresabschluss als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt.  Der  vorhergehende 
Satz findet entsprechende Anwendung auf  den  Konzernabschluss. 

Die  Jahresabschlüsse und  die  Lageberichte für  die  Gesellschaft und  den 
Konzern,  der  Bericht  des  Aufsichtsrats und  der  Vorschlag  des  Vorstands für 
die  Verwendung  des  Bilanzgewinns sind  von der  Einberufung  der 
Hauptversammlung  an in den  Geschäftsräumen  der  Gesellschaft zur 
Einsichtnahme  der  Aktionäre auszulegen. Auf  die  Auslage kann verzichtet 
werden, wenn  die  Unterlagen für denselben Zeitraum über  die  Internetseite 
der  Gesellschaft zugänglich sind. 

(2) 

(3) 
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(5) Der  Vorstand und  der  Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei  der  Feststellung  des 
Jahresabschlusses  den  Jahresüberschuss,  der  nach Abzug,  der in die 
gesetzliche Rücktage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags 
verbleibt, zum Teil oder ganz  in  andere Gewinnrücklagen einzustellen.  Die 
Einstellung eines größeren Teils als  der  Hälfte  des  Jahresüberschusses ist 
nicht zulässig, soweit  die  anderen Gewinnrücklagen nach  der  Einstellung  die 
Hälftе  des  Grundkapitals übersteigen würden. 

§ 23 

Ordentliche Hauptversammlung und Verwendung  des  Bilanzgewinns 

Die  ordentliche Hauptversammlung,  die  über  die  Entlastung  der  Mitglieder  des 
Vorstands und  des  Aufsichtsrats,  die  Gewinnverwendung und  die Wahl des 
Abschlussprüfers beschließt, findet innerhalb  der  ersten sechs Monate eines jeden 
Geschäftsjahres statt.  Die  Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer  Bar-
auch eine Sachausschüttung beschließen. 

§ 24 

Verteilung  des  Bilanzgewinns 

Der  Bilanzgewinn wird  an die  Aktionäre gleichmäßig verteilt, soweit  der 
Gewinn nicht auf neue Rechnung vorgetragen wird oder  die 
Hauptversammlung nicht eine anderweitige Verwendung beschließt. 

Der  Vorstand ist ermächtigt, nach Ablauf  des  Geschäftsjahres mit 
Zustimmung  des  Aufsichtsrats nach Maßgabe  des  §  59  AktG auf  den 
voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag  an die  Aktionäre zu zahlen. 

Bei einer Kapitalerhöhung kann  die  Gewinnbeteiligung neuer Aktien 
abweichend  von  §  60  AktG bestimmt werden. 

(1) 

(2) 

(3) 
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Bescheinigung nach 
§  181  Abs.  1 Satz 2  AktG  i. V. m.  Art. 9  c  lit.  (ii),  Art. 59, 60 SE-VO 

Ich bescheinige hiermit für  die  beigefügte Satzung, dass  die  geänderten Bestimmungen 
der  beigefügten Satzung mit dem  von  mir beurkundeten Beschluss  der 
Hauptversammlung  der  Gesellschaft vom  03.09.2025  (UVZ  Nr.  486/2025,  Notar  Dr. 
Florian Hart',  Hannover), und  die  unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum 
Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut  der  Satzung übereinstimmen. 

Hannover, den 03.09.2025 

  



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Hannover, den 03.09.2025

Dr. Florian Hartl, Notar
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